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Antwort der Landesregierung

erstellt vom Ministerium der Justiz 

1. Welche Kriterien legt das Justizministerium bei Neubesetzungen von Stellen im Bereich der Justiz an? Wie viele Stellen, bitte nach mittlerem, gehobenem und höherem Dienst getrennt aufschlüsseln, sind 2006 neu zu besetzen?

Die Antwort auf die Frage 1 wird aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wie folgt untergliedert:

Welche Kriterien legt das Justizministerium bei Neubesetzungen von Stellen im Bereich der Justiz an?

Das Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen im Justizbereich erfolgt gemäß Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz / Artikel 8 Abs. 2 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt  i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 2 Beamtengesetz LSA nach Eignung, Befähigung und fach​licher Leistung. 

Der Auswahlentscheidung bei den Neueinstellungen werden in einzelnen Bereichen Mindestanforderungen zugrunde gelegt. So bedarf es z. B. bei der Einstellung von Richtern und Staatsanwälten regelmäßig zweier Examen mit der Prädikatsnote „vollbefriedigend“. Darüber hinaus muss in allen Diensten der Bewerber die erforderliche persönliche und soziale Kompetenz für das angestrebte Amt besitzen. Hierzu zählen u. a. Leistungsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Belastbarkeit sowie Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Organisationsvermögen und Kritikfähigkeit. 

Im Bereich der Sozialen Dienste der Justiz wird bei der Neubesetzung von Stellen im Hinblick auf die zu betreuende Klientel zusätzlich Wert auf Berufserfahrung in der sozialen Arbeit gelegt. 

Wie viele Stellen, bitte nach mittleren, gehobenen und höheren Dienst getrennt aufschlüsseln, sind 2006 neu zu besetzen?

Gerichte und Staatsanwaltschaften

Im mittleren Dienst sind keine Neueinstellungen vorgesehen. Im gehobenen Dienst wird die Übernahme aller acht diesjährigen Absolventen des Vorbereitungsdienstes für den gehobenen Justizdienst (Rechtspfleger) angestrebt. Die Entscheidung über personalwirtschaftliche Entscheidungen im höheren Dienst ist bis zum Vorliegen der Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2006 zurückgestellt. 

Sozialer Dienst 

Im Bereich der Sozialen Dienste der Justiz ist im Jahr 2006 die Besetzung von insgesamt 4,5 Sozialarbeiterstellen des gehobenen Dienstes beabsichtigt. 

Justizvollzug

Im Justizvollzug sind im Jahr 2006 bereits zwei Mitarbeiter im höheren Dienst eingestellt worden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, noch eine weitere Einstellung im höheren Dienst und drei Einstellungen im mittleren Dienst vorzunehmen.

Ministerium der Justiz

Bei dem Ministerium der Justiz selbst sind im laufenden Jahr vier Stellen des höheren Dienstes, eine Stelle des gehobenen Dienstes und eine Stelle des mittleren Dienstes zu besetzen bzw. bereits besetzt worden.

2. In wie vielen Fällen sind bei Stellenbesetzungen in den Jahren 2005 und 2006 in der Justiz Bewerber aus anderen Bundesländern ausgewählt worden? Bitte in Jahresscheiben und nach Gericht, Staatsanwaltschaft, Strafvollzug getrennt aufschlüsseln.

In den Jahren 2005 und 2006 wurden Bewerber aus anderen Bundesländern in dem nachstehenden Umfang bei den Einstellungen berücksichtigt:


Jahr 2005
Jahr 2006

Gerichte und Staatsanwaltschaften



höherer Dienst
1 x Verwaltungsgericht Halle

1x Sozialgericht Stendal


gehobener Dienst
1 x Amtsgericht Oschersleben






Ministerium der Justiz



höherer Dienst
1
1





Justizvollzug 



höherer Dienst
1 x Jugendanstalt Raßnitz*

1 x JVA Magdeburg
1 x JVA Halle I

1 x JVA Magdeburg*

*) Wohnort im Zeitpunkt der Einstellung außerhalb von Sachsen-Anhalt, aber in Sachsen-Anhalt 
    geboren 

3. Wie positioniert sich die Landesregierung nach dem Beschluss des OVG Lüneburg (Az.: 5 ME 31/06) hinsichtlich der Einführung Öffnungsklausel der Länder im Bereich der Besoldung von Beamten, die im Rahmen der Föderalismusreform diskutiert wird?

Der Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat keine Auswirkungen auf die mit der Föderalismusreform beabsichtigte Übertragung der Gesetzgebungskompetenzen für die Besoldung und Versorgung der Landesbeamten und ‑richter vom Bund auf die Länder.

4. Wird die Landesregierung, falls die Besoldung von Beamten im Rahmen einer Öffnungsklausel den Ländern übertragen wird, von dieser Öffnungsklausel Gebrauch machen?

Die Landesregierung hat noch nicht entschieden, ob von den Kompetenzen für die Besoldung und Versorgung der Landesbeamten und -richter Gebrauch gemacht werden soll, falls diese im Rahmen der Föderalismusreform auf die Länder übertragen werden. Zunächst bleibt abzuwarten, ob die geplante Grundgesetzänderung tatsächlich in Kraft tritt. 

5. Wie viele Lehrer sollen in welchem Zeitraum als Rechtspfleger umgeschult werden? Wie viele Rechtspflegerstellen sind derzeit und werden nach der geplanten Umschulung noch unbesetzt sein? Bitte nach Gerichten getrennt aufschlüsseln.

Ausgehend von der Personalbedarfsberechnung im gehobenen Justizdienst sowie unter Berücksichtigung der Prognose zur Geschäftsentwicklung und der zu erwartenden Personalabgänge (Altersabgänge) in den nächsten Jahren ist für das Jahr 2006 vorgesehen, 20 Lehrer oder andere Landesbedienstete zur am 01.10.2006 beginnenden dreijährigen Rechtspflegerausbildung zuzulassen. Zwar sind im PSC zurzeit nur zehn Plätze für die Rechtspflegerausbildung ausgeschrieben. Aufgrund des hohen Bedarfs in diesem Bereich einerseits und der starken Nachfrage insbesondere von Lehrern andererseits, ist beabsichtigt, mindestens 20 Lehrern oder anderen Landesbediensteten in diesem Jahr die Ausbildung zum Rechtspfleger zu ermög​lichen.

Derzeit sind 23 Stellen  des gehobenen Justizdienstes unbesetzt. Bis zum Ende der Ausbildung des Einstellungsjahrganges 2006 im Jahr 2009 werden folgende Stellen frei:

Dienststelle
Anzahl

- 2006 - 


Amtsgericht Haldensleben
1

Amtsgericht Quedlinburg
1

Amtsgericht Bernburg
1

Amtsgericht Wittenberg
1

Amtsgericht Dessau
1

Amtsgericht Halle-Saalkreis
1




Dienststelle
Anzahl

- 2007 - 


Amtsgericht Naumburg
1

Amtsgericht Gardelegen
1

Amtsgericht Aschersleben
1

Landesverfassungsgericht
1

Amtsgericht Halle-Saalkreis
1




- 2008 -


Amtsgericht Magdeburg 
1

Amtsgericht Naumburg
1

Amtsgericht Halle-Saalkreis
1

Landgericht Stendal
1

Amtsgericht Bernburg
1

Amtsgericht Halberstadt
1

Amtsgericht Sangerhausen
1

Amtsgericht Halle-Saalkreis
1

Amtsgericht Schönebeck
1

Amtsgericht Stendal
1




- 2009 -


Amtsgericht Halle-Saalkreis
2

Amtsgericht Bernburg
3

Amtsgericht Wernigerode
1

Gesamt:
27

Unter Berücksichtigung u. a. der Übernahme der Aufstiegsbeamten aus dem mittleren Justizdienst (Einstellungsjahre 2003, 2005 und 2006) und der Lehrer bzw. anderen Landesbediensteten (Einstellungsjahre 2005 und 2006) aus der Rechtspflegerausbildung verringert sich die Zahl der unbesetzten Stellen zum Ende des Jahres 2009 voraussichtlich auf 22 Stellen (23 unbesetzte Stellen + 27 freiwerdende Stellen – 28 Zugänge).

Für das Jahr 2007 ist in Ansehung des auf absehbare Zeit weiterhin hohen Personalbedarfs im gehobenen Justizdienst die Zulassung von Landesbediensteten zur Rechtspflegerausbildung in vergleichbarer Größenordnung wie im Jahr 2006 beabsichtigt. Insgesamt könnten im Jahr 2007 bis zu 22 Lehrer oder andere Landesbedienstete zur Rechtspflegerausbildung zugelassen werden, sodass dann sämtliche Stellen im gehobenen Dienst besetzt wären.

Die Verteilung der Absolventen auf die bei den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften dann zu besetzenden Stellen obliegt - unter Berücksichtigung der Belastungsverhältnisse in dem jeweiligen Jahr der Beendigung der Ausbildung - nach den übertragenen personalrechtlichen Befugnissen den Leitern der Mittelbehörden. 

(Ausgegeben am 17.07.2006)


